Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Thomas Verkehrstechnik GmbH
1. Angebote sind freibleibend. Zu diesem Zweck auf Kundenwunsch erstellte Zeichnungen, Korrekturabzüge und statische Berechnungen sind unser geistiges Eigentum und werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. Im Auftragsfall erfolgt eine Vergütung.

2. Aufträge und mündliche Vereinbarungen gelten erst mit der schriftlichen Bestätigung oder Lieferung des Herstellers als angenommen. Für alle Vereinbarungen und Angebote, auch für alle zukünftigen gelten ausschließlich unsere nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Wir haben das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Besteller der Geltung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen widerspricht.

3. Preise: An die für einen Auftrag vereinbarten Preise sind wir vier Monate seit Vertragsabschluss gebunden. Bei längeren Lieferfristen sind wir berechtigt, bei Erhöhung der Material- oder Lohnkosten auf der Grundlage unserer ursprünglichen Preiskalkulation einen anteiligen Aufschlag für die eingetretene Kostensteigerung vorzunehmen. Der Mindestbestellwert beträgt 150,00 €. Ist dieser Betrag unterschritten, werden 15,00 € Kleinmengenzuschlag berechnet.

4. Zahlungsbedingungen: Unsere Rechnungen sind zahlbar 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Zahlungen innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum wird ein Kassa-Skonto von 2 % gewährt. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruchs wegen einer nach Vertragsabschluss eingetretenen oder bekannt gewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einstellen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründeten Mahnung keine Zahlung leistet. Wird das Zahlungsziel von 30 Tagen überschritten, hat der Besteller ohne Mahnung Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der europäischen Zentralbank zu zahlen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens beleibt vorbehalten. Für Teillieferungen können entsprechende Teilrechnungen ausgestellt werden. Gegen unsere Forderungen kann der Besteller nur Forderungen aus einem Recht, die unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind, aufrechnen. Dem Besteller steht ein Zurückbehaltungsrecht nur hinsichtlich der Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis zu, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Im letzten Falle kann der die Zahlung der Vergütungen bei Mängeln von Teilen der Lieferung nur in der Höhe zurückhalten, die dem Wert der mangelhaften Lieferung entspricht. 
5. Unsere Preise setzen voraus, dass Transportverpackungen durch den Besteller entsorgt werden. Werden Transportverpackungen an uns zurückgeliefert, trägt der Besteller die Kosten des Rücktransports zu uns. In diesem Falle müssen die Transportverpackungen sauber, frei von Fremdstoffen und nach unterschiedlichen Verpackungen sortiert sein. Andernfalls sind wir berechtigt, vom Besteller die bei Entsorgung entstehenden Mehrkosten erstattet zu verlangen.

6. Versand erfolgt an die vom Besteller angegebene Adresse und zwar soweit der Besteller keinen besonderen Weisungen gegeben hat, nach dem besten Ermessen der Lieferfirma. Die Frachtkosten werden ab Werk in Rechnung gestellt, sofern keine andere Vereinbarung schriftlich getroffen wurde. Über einem Bestellwert von 750,00 € für Schilder liefern wir frei Haus an. Aufstellvorrichtungen unterliegen grundsätzlich nicht der frei Haus-Grenze, sondern werden ab Werk geliefert. Mehrkosten für Eil- oder Expresslieferungen sind vom Besteller zu tragen. Das Transportrisiko geht auf den Besteller über, wenn die Ware das Werk verlässt. Versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

7. Lieferfristen

a. Die vom Hersteller angegebenen Lieferzeiten sind so zu bemessen, dass die Einhaltung bei normalem Geschäftsgang wahrscheinlich ist. Alle Fälle höherer Gewalt entbinden den Hersteller für deren Dauer von der Verpflichtung zur Lieferung.
b. Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Hersteller nicht innerhalb der vereinbarten bzw. der gemäß 7a. sich ergebenden Lieferfrist liefert und auch eine vom Besteller gesetzte angemessene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist.
c. Zu Teillieferungen ist der Hersteller innerhalb der vereinbarten bzw. der gemäß 7a. verlängerten Lieferfrist berechtigt. Das Rücktrittsrecht des Bestellers gemäß 7b. erstreckt sich nicht auf bereits erfolgte Teillieferungen. Schadenersatzansprüche des Bestellers aufgrund eines Rücktritts bestehen nicht.

8. Toleranzen: für alle vom Hersteller angegebenen Maße, Farbtöne, Festigkeitsabzeichnungen usw. gelten die branchenüblichen bzw. in Hinblick auf den Verwendungszweck der Ware vertretbaren Toleranzen.

9. Sonderanfertigungen: Bei Sonderanfertigungen und Druckerzeugnissen, soweit es sich nicht um übliche Verkehrszeichen handelt, bleibt eine Mehr- oder Minderliefermenge bis zu 10 % der bestellten Stückzahl vorbehalten.

10. Eigentumsvorbehalt: Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Besteller, gleich aus welchem Rechtsgrund, beglichen sind. Bei Einstellung in laufende Rechnungen gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo. In der Rücknahme der Ware liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind jedoch berechtigt, die Ware bei einem Zahlungsverzug des Bestellers zurück zu nehmen. Die Ware wird dem tatsächlichen Erlös nach Abzug der Verwertungs- und Rücknahmekosten gutgeschrieben. Der Besteller ist verpflichtet, unser Eigentum gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern. Die Ansprüche gegen die Versicherung sind an uns abzutreten.

Der Besteller darf die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter verarbeiten oder unter Vereinbarungen eines verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalt weiter veräußern. Zu anderen Verfügungen ist er nicht berechtigt. Die Verarbeitungs- und Veräußerungsbefugnis des Bestellers erlischt, wenn er seine Zahlungsverpflichtung uns gegenüber nicht einhält, in sonstiger Weise gegen Pflichten aus dem Vertragsverhältnis verstößt oder in Vermögensfall gerät. Als Vermögensfall gilt Zahlungseinstellung, Überschuldung, Anmeldung eines Insolvenzverfahrens und jede sonstige schwerwiegende Veränderung der Vermögensverhältnisse des Bestellers, die zu einer Gefährdung unsere Sicherheiten führen kann.

Eine Verarbeitung der Vorbehaltsware wird für uns vorgenommen (§950 BGB). Falls der Besteller gleichzeitig für uns und andere Lieferanten verarbeitet, steht uns das Miteigentum entsprechend §§ 947 ff. BGB zu. Verbindet oder vermischt der Besteller unsere Sachen mit einer Sache, die in seinem Eigentum steht, in der Weise, das die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, übereignet der Besteller uns bereits jetzt einen Miteigentumsanteil an der Hauptsache in dem Verhältnis, in dem der Wert unserer Sache zum Wert der Hauptsache steht. Unser Miteigentumsanteil bleibt im Besitz des Bestellers, der die Sache für uns verwahrt.

Der Besteller tritt uns die aus der  Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und Nebenrechte entsprechend unserem Eigentumsanteil ab. Er ist nicht berechtigt, ein Abtretungsverbot zu vereinbaren. Teilweise Zahlungen des Kunden des Bestellers an den Besteller gelten zunächst auf andere Forderungen des Bestellers angerechnet und erst nach deren vollständiger Tilgung als auf uns angerechnet.

Der Besteller ist zum Einzug der abgetretenen Forderungen im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Diese Befugnis erlischt im Falle vertragswidrigen Verhaltens und bei Vermögensfall. In diesen Fällen sind wir berechtigt, die Abtretung gegenüber dem Kunden des Bestellers aufzudecken. Der Besteller ist dann zur Mitwirkung beim Einzug der Forderungen verpflichtet.

Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Bestellers die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl insoweit frei zu geben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt.


Für Auslandslieferungen gilt folgendes:


Soweit das recht eines anderen Staates den Eigentumsvorbehalt nicht zulässt, uns als Verkäufer aber gestattet, andere Rechte an dem Liefergegenstand vorzubehalten, können wir  alle Rechte dieser Art ausüben. Der Besteller ist verpflichtet, bei solchen Maßnahmen unsererseits mitzuwirken, die wir zum Schutz unsers Eigentumsrechts oder eines an dessen Stelle anderen Sicherungsrechts am Liefergegenstand treffen wollen.
11. Gewährleistung: Der Beststeller ist verpflichtet, die von uns gelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen, auch wenn sie verpackt ist. Offene Mängel müssen innerhalb einer Woche nach Eingang gerügt werden, verdeckte Mängel innerhalb einer Woche nach deren Feststellung, spätestens aber vor dem Einbau oder der Verarbeitung. Die Mängelrüge muss schriftlich unter Angabe der Auftrags- und ggf. Werksnummer erhoben werden und die Beanstandung in nachprüfbarer Weise bezeichnen.

Bei begründeter Mängelrüge liefern wir nach unserer Wahl kostenlosen Ersatz, bessern die beanstandete Ware nach oder gewähren einen Preisnachlass. Das Gleiche gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nacherfüllung oder Ersatzlieferung. Im Fall verzögerter, unterlassener oder erneut misslungener Nacherfüllung oder Ersatzlieferung kann der Besteller nach seiner Wahl eine Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. §§ 346, 347, 440 BGB n. F. bleiben unberührt. Darüber hinaus ist eine Haftung für Mängelfolgeschäden ausgeschlossen, es sei denn, uns oder unserem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die Haftung für Körperschäden wird durch diese Regelung nicht beschränkt.

Der Haftungsausschluss gilt auch nicht bei Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.

Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen, sobald der Besteller Artikel unsachgemäß einbaut oder wartet, entgegen der Betriebsanleitung in Betrieb nimmt oder während der Gewährleistungsfrist ohne unser Wissen und ohne Zustimmung Reparaturen an dem Produkt vorgenommen hat.

Die Verjährungsfrist für alle Gewährleistungsansprüche beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang. Diese Frist gilt auch für außervertragliche Ansprüche, die mit vertraglichen Ansprüchen konkurrieren.
12. Garantiebestimmungen: Wir übernehmen für die von uns gelieferten Verkehrszeichen eine Garantie von fünf Jahren im Rahmen der „Gütebedingungen für Verkehrszeichen“. Die Gewähr erstreckt sich darauf, dass die Erzeugnisse innerhalb der Garantiezeit ihren Verwendungszweck voll erfüllen, d. h. den Anforderungen der Signalschau nach heute üblichen Maßstäben genügen.

Vorraussetzung für die Geltendmachung von Rechten aus der Garantie ist der Nachweis des Lieferdatums und der Herkunft der beanstandeten Stücke. Für die Ersatzlieferung und den Umgang der Haftung gilt die Regelung unter Ziffer 11 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen mit der Maßgabe, dass die Beanstandungen, die sich auf die Garantiezeit beziehen, innerhalb der Garantiefrist von zwei Jahren, gerechnet ab Lieferdatum, angezeigt sein müssen.

13. Schutzrechte: Stellen wir Waren nach bestimmten Angaben des Bestellers her, übernimmt der Besteller die Gewähr, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere Patente, Gebrauchsmuster und ähnliche Ansprüche Dritter nicht verletzt werden. Der Besteller ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer solchen Verletzung ergeben können, freizustellen.

14. Schutzbestimmungen: Für sämtliche uns erteilten Aufträge gilt deutsches Recht, die Anwendung des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) ist jedoch ausgeschlossen.

Gerichtsstand ist Wetzlar, Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens.

Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Durch Erteilung des Auftrags gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen  als angenommen. Sollten einzelne Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. übrigen Teile solcher Klauseln nicht berührt. Es gilt stattdessen die gesetzliche Regelung.  

